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VORWORT

Die vorliegende Arbeit ist eine erweiterte Fassung unserer Berner Dissertation,
die Anfang 1968 eingereicht worden war. Im Frühjahr 1968 wurde sie in Paris um
den Anhang II erweitert. Die Bibliographie ist im Dezember 1967 abgeschlossen

worden; nicht mehr eingearbeitet ist deshalb ein Aufsatz E. Thurstons in der
Festschrift Reese1, leider konnte auch R. Flotzingers bedeutende Untersuchung des

Discantussatzes im Magnus Liber2 nicht mehr berücksichtigt werden.

Besonders dankbar sind wir unserem Lehrer, Prof. A. Geering, der mit ständigen

Ratschlägen die Ausarbeitung gefördert hat. Frl. Prof. E. J. Beer, Bern, beriet uns in
paläographischen, Prof. S. Heinimann, Bern, in romanistischen Fragen, Prof. S.

Corbin, Paris, Prof. H. Besseler f, Jena, und Prof. H. Husmann, Göttingen, haben

liebenswürdigerweise auf einzelne Fragen geantwortet, ihnen allen gilt der Dank
des Verfassers, dem das Musikwissenschaftliche Institut der Universität Basel die

Unterlagen für die Faksimiles 5, 6 und 7 bereitwillig zur Verfügung stellte.

Schließlich danken wir Herrn B. Päuler, Adliswil/ZH, der die Notengrafik und
den Satz in hervorragender Qualität erstellt hat.

Freiburg in der Schweiz, Juni 1970 J. S.

Die Schweizerische Musikforschende Gesellschaft und die Philosophisch-historische

Fakultät der Universität Bern haben dankenswerterweise die Drucklegung

unterstützt.

1) E. Thurston, A Comparison of the St. Victor Clausulae with their Motets, in Aspects of
Medieval and Renaissance Music, A Birthday Offering to Gustav Reese, New York 1966,

p. 785-802.
2) R. Flotzinger, Der Discantussatz im Magnus Liber und seiner Nachfolger. Mit Beiträgen zur

Frage der sogenannten Notre-Dame-Handschriften, Wien-Köln—Graz 1969 (Wiener
Musikwissenschaftliche Beiträge 8).
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